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Kämmerei 

 

x öffentlich 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Finanzausschuss 
 

25.11.2025 Zur Kenntnis 

 
 
 

TOP Neues kommunales Rechnungswesen (NKR) – unterjähriges 
Berichtswesen, Stand 31.10.2025 

 
 

Beschlussempfehlung 

 
Zur Kenntnis 
 
 

Begründung 

 
Gem. § 21 (1) Kommunalhaushalts- und - Kassenverordnung soll zur Unterstützung der 
Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit 
der Kommune entsprechend der örtlichen Bedürfnisse u.a. ein Controlling mit einem 
unterjährigen Berichtswesen eingeführt werden. Hiermit soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, gegebenenfalls Korrekturen in der Haushaltsführung vornehmen zu können. Zum 
Stichtag 31.10.2025 ergibt sich folgender Ist-Stand der Haushaltsführung:  
 

Ergebnishaushalt 
Haushalts-
ansatz 2025 

Ist 31.10.2025 Ist 31.10.2024 
Abweichung Ist 
2025 und 2024 

% 

Ordentliche Erträge 21.281.117 € 19.005.643,09 € 16.824.623,41 € 12,96 

Davon      

Gewerbesteuer 7.100.000 € 7.111.463,73 € 4.706.247,19 € 51,11 

Einkommensteueranteil 4.225.200 €  3.940.452,00 € 3.413.117,00 € 15,45 

Umsatzsteueranteil 641.400 € 574.653,00 € 507.934,00 € 13,14 

Ordentliche 
Aufwendungen 

23.094.843 € 17.014.795,77 € 15.970.207,92 € 6,54 

Außerordentliche Erträge 0 € 0,00 € 1.395,75 € -100,00 

Außerordentliche 
Aufwendungen  

0,00 € 0,00 € 2.344,07 € -100,00 
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Finanzhaushalt  
Haushalts-
ansatz 2025 

Ist 31.10.2025 Ist 31.10.2024 
Abweichung Ist 
2025 und 2024 

% 

Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

19.926.700 € 18.076.815,79 € 16.392.185,46 € 10,28 

Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

20.497.050 € 15.724.222,49 € 14.738.774,14 € 6,69 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

2.980.700 € 1.318.512,89 € 718.476,84 € 83,52 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

11.077.000 € 6.993.506,17 € 3.656.339,53 € 91,27 

Zzgl. Haushaltsreste aus 
Vorjahren 

7.084.906,85 €    

Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 

8.096.300 € 1.656.572,51 € 4.777,95 € 34571,20 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

505.000 € 366.109,29 € 266.262,06 € 37,50 

Schuldenstand  8.344.739,74 € 5.133.111,31 € 62,57 

 
Anmerkungen:  
 

- Es wurden die Planzahlen aus dem Nachtrag 2025 aufgeführt, obwohl eine 

Genehmigung hierzu noch aussteht.  

 
- Liquiditätskredite wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Die vorhandene 

Liquidität ist zurzeit ausreichend, damit die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ihren 

Zahlungsverpflichtungen termingereicht und vollständig nachkommen kann 

 
- Es sind investive Haushaltsreste in Höhe von 7.084.906,85 EUR aus 2024 

übertragen worden, die zum Teil aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden 

müssen. Es wurde aber auch die Kreditermächtigung in Höhe von 2.255.550 EUR 

aus 2024 zur Finanzierung übertragen. Die übertragene Kreditermächtigung aus 

2024 verfällt spätestens mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2026. Außerdem 

wurde zur Sicherstellung der Finanzierung vor Inkrafttreten der Haushaltsatzung 2025 

aus der noch verfügbaren Ermächtigung 2023 ein KFW-Darlehn in Höhe von 1,5 Mio. 

EUR aufgenommen. Des Weiteren wurde ein Restdarlehn in Höhe von 156.572,51 

EUR aus der Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der GS Vörden eingenommen. 

Ein weiteres KfW-Darlehn in Höhe von 1,5 Mio. EUR ist beantragt.  

 
- Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. 

Verwaltungstätigkeit liegen alle sowohl in den Plan- als auch in den Ist-Zahlen 

oberhalb der Werte des Vorjahres.  

 
- Die Gewerbesteuererträge beinhalten die Steuertermine zum 15.02.; 15.05. und 

15.08. In den Erträgen sind Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 4,4 Mio. 

EUR enthalten.  Außerdem wurde der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr von 363 % 

auf 370 % angehoben.  

 
- In den Summen für den Einkommen- und Umsatzsteueranteil sind jeweils 10 

Zahlungen für das laufende Jahr enthalten. In den Zahlen für den 

Einkommensteueranteil ist eine Nachzahlung für 2024 in Höhe von rd. 150.000 EUR 

enthalten. Im Betrag 2024 ist lediglich eine Nachzahlung in Höhe von rd. 2.500 EUR 
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für 2023 enthalten. Außerdem wurden bis Mai 2024 noch die alten Schlüsselzahlen 

verwendet, die um 3,17 % niedriger lagen als die aktuellen Schlüsselzahlen. Ein 

Ausgleich für die Monate erfolgte mit der Nachzahlung 2024. Bei der Umsatzsteuer 

ist ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von rd. 26.500 EUR für 2024 enthalten, im 

Vorjahr lag die Nachzahlung nur bei rd. 1.700 EUR. Auch hier waren bis Mai 2024 

noch die alten Schlüsselzahlen berücksichtigt worden, die um 7,4 % unterhalb der 

aktuellen Schlüsselzahlen lagen. Auch hier erfolgte der Ausgleich mit der 

Nachzahlung für 2024.  

 
- Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in 2024 stehen im Zusammenhang 

mit Grundstückskaufverträgen. 

 
- Bei dem aufgenommenen Darlehnsbetrag handelt es sich um ein KFW-Darlehn für 

den Neubau des Feuerwehrhauses Vörden sowie einen Restbetrag aus der KSBK für 

die Grundschule Vörden. Der Betrag aus dem Vorjahr ist ein Darlehn der KSBK für 

die RLT Anlagen bei der GS Vörden.   

 
 
 
 
 
 
Brockmann 
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